
Positionen der IG BAU-SENIOREN zur Vermeidung von Altersarmut 
(Beschlossen auf der Bezirksseniorenkonferenz am 20. Oktober 2020 in Erfurt) 

 

Wir fordern durch Regulierungen am Arbeitsmarkt: 

 jede sachgrundlose Befristung von Arbeit auszuschließen 

 die Begrenzung der Dauer von Leiharbeit neu zu regeln, Verstöße müssen gesetzlich 
unterbunden werden können 

 das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit zu ermöglichen  

 die Umwandlung von Minijobs in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse 

 die Tarifbindung zu verstärken und den Mindestlohn zügig auf 12,00 €/Stunde zu erhöhen 

Forderungen zur gesetzlichen Krankenversicherung sind: 

 die zeitnahe Einführung einer Bürgerversicherung 

 eine solidarische Pflegegarantie: Jeder zahlt ein - Jeder erhält eine bedarfsgerechte Pflege 

Unsere Forderungen zur Rentenpolitik: 

 Grundrente JA – ohne jede Bedürftigkeitsprüfung, Anerkennung der Lebensleistung 

 die Sicherheit des umlagefanzierten Altersversorgungssystems zu gewährleisten ggf. 
steuerlich zu fördern durch Bundeszuschüsse 

 die Stabilisierung des derzeitigen Rentenniveaus und schrittweise Wiederanhebung auf 
mindestens 50 Prozent vom Nettoverdienst 

 die Abschaffung aller Dämpfungs- und Kürzungsfaktoren, die die Anpassung der Renten 
an die Lohn- und Gehaltsentwicklung behindern 

 die Aufhebung der Beitragssatzstabilität und die Wiederherstellung des Zieles der 
Sicherung des Lebensstandards bzw. eines Leistungsniveaus, das mindestens vor Armut 
schützt 

 die Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Leistungen aus Beitragsmitteln nicht 
fortzusetzen 

 die vollständige Rückerstattung der Kosten gesamtgesellschaftlicher Ausgaben an die 
Rentenversicherung 

 die Rückkehr zur gesetzlichen Regelaltersgrenze von 65 Jahren und Ergänzung durch eine 
freiwillige Flexibilisierung des Renteneintrittsalters 

 als Langzeitziel: Ausbau der Rentenversicherung zu einer Erwerbstätigenversicherung 
unter Einbeziehung von Selbständigen, Abgeordneten, Beamten, Anwälten und Ärzten 
(freie Berufe) 

 Abschaffung der Doppelbesteuerung bei Renten 

 


